
Ziehungen zwischen dem Empfängerbetrieb bzw. dem 
Hersteller- oder Lieferbetrieb der DDR und dem 
Außenhandelsunternehmen, das den Import- oder 
Exportvertrag mit dem ausländischen Partner ab
schließt. Derartige Verträge werden als „Verträge über 
die Herstellung und Lieferung von Exportwaren“ oder 
als „Verträge zwischen dem Importeur und dem Emp
fänger“ bezeichnet und stellen ebenfalls wichtige 
Instrumente zur Erfüllung des staatlichen Außen
handelsplans dar. Es muß daher als eine handels
politisch bedeutsame Weiterentwicklung des Allge
meinen Vertragssystems gewertet werden, daß zu
gleich mit der neuen Import- und Exportregelung die 
Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen für 
diese Verträge festgelegt worden sind.

Die Vertragsbedingungen sollen u. a. eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen unseren Außenhandelsunter
nehmen und den Betrieben gewährleisten, die an der 
Durchführung von Außenhandelsoperationen unmittel
bar beteiligt sind. Deshalb enthalten die Liefer- und 
Leistungsbedingungen nicht nur eingehende Bestim
mungen über Gefahrtragungen, Gewährleistungsrechte, 
Garantie, Vertragsstrafen usw., sondern auch die Ver
pflichtung der Herstellungs-, Liefer- oder Empfänger
betriebe, das als Importeur oder Exporteur fungierende 
Außenhandelsunternehmen bei der ordnungsgemäßen 
Vorbereitung und Durchführung eines Rechtsstreits zu 
unterstützen, der zwischen dem Außenhandelsunter
nehmen und dem ausländischen Handelspartner vor 
einem ausländischen Schiedsgericht, vor der Kammer 
für Außenhandel der DDR oder vor einem Gericht 
anhängig gemacht wird. Unklar erscheint aber der für 
Exportartikel wichtige § 11 der VO; während es hier 
heißt: „Alle aus fristgerecht geltend gemachten und 
dem Grunde nach berechtigten Gewährleistungsforde
rungen ausländischer Partner wegen Nichteinhaltung 
der vertraglich vereinbarten Quantitäts-, Qualitäts-, 
Sortiments-, Verpackungs- und sonstiger Bedingungen 
entstehenden Kosten hat der jeweilige Hersteller- bzw. 
Lieferbetrieb im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun
gen zu tragen“, legt § 18 der Allgemeinen Liefer- und 
Leistungsbedingungen genaue Fristen für Mängel
rügen fest (4 Monate bei erkennbaren, 7 Monate bei 
verdeckten Mängeln). Für das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Außenhandelsunternehmen als Expor
teur und dem Hersteller- oder Lieferbetrieb kommt 
es also auf die Wahrung der genannten Rügefristen 
durch das Außenhandelsunternehmen an, nicht aber 
auf die Einhaltung der Rügefrist durch den auslän
dischen Partner nach Maßgabe des Exportvertrages.

Beachtung verdienen weiterhin einige gesetzgebe
rische Maßnahmen im Bereich des B i n n e n h a n 
d e l s ,  mit denen eine Verkürzung des Warenweges 
und eine Einsparung von Zirkulationskosten erzielt 
werden soll.

Nach der Preisanordnung Nr. 913 — Anordnung über 
die Teilung der Großhandelsspanne bei Direkt-, Ver- 
mittlungs- und Streckengeschäften — vom 22. Januar 
1958 (GBl. I S. 77) haben die Produktionsbetriebe bei 
solchen Handelsgeschäften, die den Waren weg zwischen 
Lieferer und Besteller verkürzen, wie z. B. bei Direkt- 
und bei Vermittlungsgeschäften, einen bestimmten 
Prozentsatz des Großhandelsrabatts an den Haushalt 
abzuführen, während der verbleibende Teil des 
Rabatts unter Berücksichtigung der bei den Pro
duktionsbetrieben und den Einzelhandelsbetrieben ent
stehenden Kosten in freier Vereinbarung zwischen den 
Vertragspartnern zu teilen ist. Grundsätzlich haben 

die Produktionsbetriebe „frei Empfangsstation des 
Einzelhandels“ bzw. „frei Verkaufsstelle oder Lager 
des Einzelhandels“ zu liefern.

Eine Erhöhung des Anteils der Direktbezüge des 
sozialistischen Einzelhandels von der Produktion, be
sonders von der örtlichen, bezweckt die Anordnung 
über den Direktbezug vom 22. Januar 1958 (GBl. I 
S. 79). Darin ist es den sozialistischen Einzelhandels
beitrieben, deren Verkaufsstellen die Waren direkt von 
dem Produktionsbetrieb beziehen, zur Pflicht gemacht, 
den Umfang dieses Bezugs pro Quartal mit dem zu
ständigen sozialistischen Großhandelsbetrieb abzu
stimmen. Die Verkaufsstellenleiter können durch den 
Direktor des Einzelhandelsbetriebes zum Abschluß der

Verträge über den Direktbezug namens und für Rech
nung des Einzelhandelsbetriebes, - zur Bearbeitung von 
Reklamationen sowie zur Vertretung der Betriebe bei 
Vertragsstreitigkeiten ermächtigt werden. Soweit ein 
Direktbezug nicht erfolgt, haben die sozialistischen 
Großhandelsbetriebe in verstärktem Maße Erzeugnisse 
im Streckengeschäft an den Einzelhandel zu liefern.

*
Im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Ver

vollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsapparates ist nicht zuletzt auch im Bereich des 
H a n d w e r k s  eine neue, höhere Etappe der Ent
wicklung eingeleitet worden. Bereits auf dem 33. Ple
num des ZK der SED war die Forderung erhoben 
worden, dem Handwerk eine eindeutige sozialistische 
Perspektive zu geben. Das Gesetz zur Förderung des 
Handwerks vom 9. August 1950, auf dessen Grundlage 
das Handwerk insgesamt einen bedeutenden Anteil an 
der allgemeinen Aufwärtsentwicklung unserer Volks
wirtschaft genommen hat, entsprach in einigen wesent
lichen Punkten seiner bisherigen Fassung nicht mehr 
den gegenwärtigen Verhältnissen. So war z. B. das 
Verhältnis zwischen den Handwerkskammern und den 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks ungeklärt. 
Ein Teil der Handwerker hatte sich bei der bisherigen 
allgemeinen Normativbesteuerung des Handwerks von 
einfachen Warenproduzenten zu Kapitalisten ent
wickelt.

Nunmehr ist das Handwerk nach 'den Prinzipien, 
die der zentrale Block der antifaschistisch-demokra
tischen Parteien und Massenorganisationen am 24. Fe
bruar 1958 bestätigt hat, stärker in die sozialistische 
Entwicklung unserer Volkswirtschaft einbezogen wor
den, und zwar durch das Gesetz zur Ergänzung des 
Gesetzes zur Förderung des Handwerks vom 12. März 
1958 (GBl. I S. 261) und das Gesetz über die Besteue
rung des Handwerks vom gleichen Tag (GBl. I S. 262). 
Danach liegt die Zukunft des Handwerks in der Bil
dung von Produktionsgenossenschaften. Den örtlichen 
Organen der Staatsmacht ist die Aufgabe gestellt 
worden, den Einzelhandwerkern bei der Einbeziehung 
ihres Wirtschaftspotentials in den sozialistischen Auf
bau zu helfen und ihnen den Weg zum genossenschaft
lichen Zusammenschluß zu erleichtern. Auch die Ge
werkschaften üben jetzt einen größeren Einfluß auf 
die sozialistische Entwicklung des Handwerks aus; sie 
schließen — mit Unterstützung der örtlichen Staats
organe — mit den Inhabern von Handwerksbetrieben 
Vereinbarungen zur Sicherung des gewerkschaftlichen 
Mitbestimmungsrechts ab, die die sozialen und kultu
rellen Belange der Beschäftigten berücksichtigen und 
die volle Ausnutzung der Produktionskapazitäten des 
Handwerks gewährleisten. Die Zugehörigkeit von Mit
gliedern der PGH zu den Handwerkskammern der 
Bezirke führt zu wesentlichen Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Mitgliedschaft der Handwerks
organisation, desgleichen die Einführung der Zehn- 
Mann-Grenze für die Zahl der Personen, die in den 
zur Handwerkskammer gehörigen Handwerks- und 
Kleinindustriebetrieben beschäftigt werden dürfen.

Die neue Besteuerung des Handwerks führt mit 
ihrer Differenzierung zwischen den Steuern A und B 
zu der notwendigen Korrektur in der Verteilung des 
Nationaleinkommens. Während die Steuern der Allein
meister und der Handwerksbetriebe bis zu drei Be
schäftigten nach wie vor mittels Normen erfaßt wer
den (System der Normativbesteuerung, Steuer A), 
versteuern Handwerker mit vier und mehr Beschäftig
ten ihren Umsatz und ihren Gewinn (System der pro
gressiven Einkommensteuer, Steuer B). Auch die Sätze 
nach der Steuer B sind wesentlich niedriger als die 
Steuersätze der privaten Industrie, zumal keine Ge
werbesteuer und keine Vermögensteuer für das hand
werkliche Betriebsvermögen zu entrichten sind.

*
Aus dem Bereich des S c h u l w e s e n s  ist auf 

einen Gesetzgebungsakt aufmerksam zu machen, der 
einen kontinuierlichen Ablauf des Schulunterrichts 
gewährleisten und die Schüler vor übermäßiger Be
anspruchung schützen soll: die Anordnung zur Siche
rung von Ordnung und Stetigkeit im Erziehungs- und 
Bildungsprozeß der allgemeinbildenden Schulen vom
12. Februar 1958 (GBl. I S. 236). Danach darf alle
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